
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/6/18 6Ob49/58,
6Ob623/81 (6Ob624/81 - 6Ob626/81)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1958

Norm

ABGB §1438 Ce

JN §1 DVIa2

ZPO §41 B1

ZPO §391 C

Rechtssatz

Der aufrechnungsweisen Einrede vorprozessualer Kosten (Sachverständigenkosten als Gegenforderung) durch die

beklagte Partei (die keinen Hauptanspruch gegen die klagende Partei hat, von dessen Bestehen ihr Kostenanspruch

abhängig wäre) steht Rechtswegsunzulässigkeit nicht entgegen.

Entscheidungstexte

6 Ob 49/58

Entscheidungstext OGH 18.06.1958 6 Ob 49/58

6 Ob 623/81

Entscheidungstext OGH 27.05.1981 6 Ob 623/81
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